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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH
Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL 53. JAHRGANG NUMMER 10/11 22. MAI 1959

Zürcher Kantonaler Lehrerverein

Einladung zur
ordentlichen Delegiertenversammlung

Samstag, den 30. Mai 1959, 14.30 Uhr, im Hörsaal 101
der Universität Zürich

GESCHÄFTE

1. Protokoll der ausserordentlichen Delegiertenversamm-
lung vom 28. Februar 1959 (PB Nr. 10/11, 1959)

2. Namensaufruf
3. Mitteilungen
4. Entgegennahme des Jahresberichtes pro 1958 (PB

Nrn. 3, 4, 5, 6/7, 8/9, 10/11, 1959)
5. Abnahme der Jahresrechnung pro 1958 (PB Nr. 5,

1959)
6. Voranschlag für das Jahr 1959 und Festsetzung des

Jahresbeitrages (PB Nr. 6/7, 1959)
7. Wahlen:

I. Wahl eines Mitgliedes des Kantonalvorstandes
II. Wahlvorschläge an die Kantonale Schulsynode:

a) Vertreter der Kantonalen Schulsynode im Er-
ziehungsrat

h) Synodalvorstand
c) Synodaldirigent
d) Vertreter der Synode in die Stiftungskommis-

sion des Pestalozzianums
e) Kommission zur Förderung des Schulgesanges

III. Wahl von Vertretern des ZKLV im KZVF:
a) Zentralvorstand
b) Rechnungsrevisor
c) Delegierte

8. Allfälliges

Gemäss § 31 der Statuten hat jedes Mitglied des ZKLV
in der Delegiertenversammlung beratende Stimme.
Die Delegierten ersuchen wir um vollzähliges Erschei-
nen und bitten diejenigen, die an der Teilnahme ver-
hindert sind, dies dem Präsidenten des ZKLV recht-
zeitig mitzuteilen und für Stellvertretung zu sorgen
(5 32 der Statuten).

Zürich, den 5. Mai 1959

Für den Vorstand des ZKLV:
Der Präsident: M. Sufer Der Aktuar: H. KünzZi

Schulsynode des Kantons Zürich

BEGUTACHTUNG DER AUSFÜHRUNGS-
BESTIMMUNGEN ZUM UMSCHULUNGSGESETZ

Nachdem der Souverän dem Umschulungsgesetz (Um-
Schulung von Berufsleuten zum Primarlehrer) zuge-
stimmt hat, ist geplant, in den Monaten August und
September dieses Jahres einen Vorkurs durchzuführen.
Mitte Oktober oder längstens anfangs November soll der
zwei Jahre dauernde Hauptkurs (Tageskurs) beginnen.

Im Einvernehmen mit Herrn Erziehungsdirektor Dr.
König, dem Arbeitsausschuss (bestehend aus den Her-
ren Prof. H. Honegger, Prorektor der Oberrealschule
Zürich, alt Seminardirektor Prof. W. Guyer und Erzie-
hungsrat J. Binder), dem Vorstand der Schulsynode des

Kantons Zürich und dem Vorstand des Zürcher Kanto-
nalen Lehrervereins hat man sich mit Bezug auf die
Begutachtung der- Ausführungsbestimmungen (ein-
schliesslich Lehrplan, Lehrziele) für folgendes Vorgehen
entschieden:

27. Mai; Verabschiedung von Anträgen durch den
A ri>e i/.sau,çsc/iuss

2. /uni: Beschlussfassung über einen Vorentwurf im
Erziehungsrai
13. /uni: Stellungnahme zum erziehungsrätlichen Vor-
entwurf in einer ausserordentlichen DeZegierfenter-
Sammlung des ZKLV
Z7. /uni: Re/erenfenkon/erenz unter dem Vorsitz des

Synodalvorstandes
20. /uni: Ordentliche Versammlung in allen Schul-
kapiieln
i./uli: Konferenz der Kapiielsahgeordneien zur Be-

ratung des definitiven Gutachtens
7. /uli: Stellungnahme des Erziehungsrafes zum offi-
ziehen Gutachten der zürcherischen Volksschullehrer-
schaft

Der Vorstand der Kantonalen Schulsynode bittet die
Kapitularen um Verständnis, dass in der vorliegenden
Zwangssituation auf alle Fälle am 20. Juni 1959 eine
Kapitelsversammlung durchzuführen ist.

Der Synodalpräsident:
Viktor Vögeli

Ausserordentliche Delegierten Versammlung

Um der Lehrerschaft die Stellungnahme zur Organi-
sation und Durchführung des Gesetzes über die Ergän-
zung des Gesetzes über die Ausbildung von Lehrkräften
für die Primarschule vom 3. Juli 1938 (Umschulungs-
kurse) gewährleisten zu können, sieht sich der Vorstand
des ZKLV veranlasst, auf Samstag, den /3. /uni J959,
eine ausserordentliche Delegierfencersammlung einzu-
berufen. Einladung und Traktandenliste werden in der
nächsten Nummer des «Pädagogischen Beobachters» ver-
öffentlicht werden. Der Vorstand des ZKLV

Zürcher Kantonaler Lehrerverein

Jahresbericht 1958

VII. WICHTIGE GESCHÄFTE

/. Lehrcrmangel
(Jahresbericht 1957, Seite 27)

Von den im Jahre 1957 in einer Eingabe des Kantonal-
Vorstandes an die Erziehungsdirektion vorgeschlagenen
Sofortmassnahmen zur Behebung des Lehrermangels
konnten im Berichtsjahr deren zwei verwirklicht wer-
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den. Das Unterseminar Küsnacht führte ab Frühjahr
1958 erne erste Klasse in Zürich-Oerlikon, sodann wur-
den im Sinne eines Versuches die Aufnahmeprüfungen
für die Seminarabteilung der Töchterschule und das
Seminar Küsnacht vereinheidicht.

Ueber die mutmassliche Entwicklung des Bedarfes
und der Ausbildung von Lehrkräften erstellte die Er-
Ziehungsdirektion im September zuhanden einer kantons-
rätlichen Kommission eine Bedarfsberechnung, in welcher
sie zu den nachstehenden Zahlen kam:

Durchschnittlicher /ährlicher Bedarf

1. Ertueiterungsbedar/ durch Zunahme der Schü-
lerzahlen und Reduktion der Klassenbestände:
Primarschule 50
Sekundärschule 1959/60: 15, ab 1961: 10 15/10

2. Ersatzfcedarf für ausscheidende Lehrer:
Primarschule 200
Sekundärschule 20

Gesamtbedarf Primär- und Sekundärschule 285/280

Ver/üghare Lehrkräfte

Patentierungen : 1959 1960 1961 1962 1963

Primarlehrer 206 228 231 283 339
Sekundarlehrer 40 30 30 30 30

246 258 261 313 369

abzüglich Lehrer, die
nach der Patentierung
nicht sofort zur Verfü-
gung stehen 40 40 40 40 40

206 218 221 273 329

In den Schuldienst zu-
rückkehrende Lehrer 40 40 40 40 40

In den zürcherischen
Schuldienst tretende aus-
serkantonale Lehrer 20 20 20 20 20

Total verfügbare Lehrer 266 278 281 333 389

Manko/Ueberschuss —20 —7 +48 + 104

Sie stützte sich dabei auf die Schätzungen des Statisti-
sehen Büros des Kantons Zürich bezüglich der Entwick-
lung der Schülerzahlen nach folgender Tabelle:

Enticicklung der Schülerzöhle?! und Lehrstellen

Primarschule neue Sekundärschule neue
Lehr- Lehr-

Bestand Zuwachs stellen® Bestand Zuwachs stellen®
a) b) a) b)

1955' 80 668 + 1733 53 96 13 843» + 1272 51 37
1956 81 978 + 1310 40 84 15 170 + 1327 54 52
1957 82 812 + 834 26 58 16 001 + 831 34 35
1958* 82 300 — 512 54 16 300- + 200 8 17
1959 81 800 — 500 50 16 900 + 600 24 15
1960 81 600 — 200 50 17 200 + 300 12 15
1961 82 200 + 600 50 17 100 — 100 — 10
1962 83 500 + 1300 22* 50 16 700 — 400 — 10
1963 85 100 + 1600 49 50 16 600 — 100 — 10

* 1955—1957 effektive Schülerzahlen laut Geschäftsbericht der Erzie-
hungsdirektion.

2 Ab 1958 Schätzung des Statistischen Büros des Kantons Zürich auf
Grund der effektiven Schülerzahlen, Geburtenziffern und inklusive
geschätztem Zuzug in den Kanton. Neueste Erhebung vom 4. Sep-
tember 1958.

® Lehrstellen: a) Nach den durchschnittlichen Klassenbeständen (Pri-
marschule 33, Sekundärschule 25) theoretisch zur Aufnahme des
Schülerzuwachses erforderliche Lehrstellen; b) 1955—1958 effektiv
bewilligte Lehrstellen, ab 1959 voraussichtlicher, geschätzter Bedarf.

* Zunahme gegenüber dem Stand Ende 1957 + 700 22 Lehrstellen.

Aus dem Bericht der Erziehungsdirektion ist zu ent-
nehmen, dass ab Frühjahr 1962 der Kanton Zürich mehr
Lehrkräfte ausbildet, als für die Besetzung der freien
Stellen notwendig ist, und der Aufbau einer ausreichen-
den Vikariatsreserve ermöglicht wird, während für die
Jahre 1959 und 1960 mit einer eigentlichen Krise zu
rechnen ist.

Das nächstdringliche Problem stellt nun der Ausbau
des Oberseminars dar, welches immer noch in den Ba-
racken beim Kantonsspital untergebracht und nicht in
der Lage ist, die in den nächsten Jahren stetig an-
steigende Zahl von Kandidaten unterzubringen.

Der Lehrermangel stellt für die Schule und die
Lehrerschaft ein sehr ernst zu nehmendes Problem dar,
um dessen Lösung sich der Kantonalvorstand weiterhin
durch seinen Einsatz für den Ausbau und die Förderung
der normalen Lehrerausbildung bemühen wird.

K. LehreriüMung

J. ï/mschwlimg non Beru/.sZeufen zu Primarle/irem

Ueber die durch die Motion von Kantonsrat W. Wagner
eingeleitete Abänderung des Lehrerbildungsgesetzes und
deren Behandlung im Laufe des Berichtsjahres orien-
tierte der Kantonalvorstand in einem ausführlichen Arti-
kel im PB Nr. 1/1959.

2. Motion con Kantonsraf Dr. E. Leemann

Im vorstehend erwähnten Artikel aus dem PB wurde
darauf hingewiesen, dass die kantonsrätliche Kommis-
sion, welche die Massnahmen zur Behebung des Lehrer-
mangels beriet, durch ihren Präsidenten am 3. Novem-
ber 1958 im Rate folgende Motion einreichte:

«Der Regierungsrat wird um Stellungnahme und Be-
richterstattung zu folgenden Vorschlägen ersucht:

1. Die in Oerlikon errichtete Seminarabteilung ist als
Unterseminar auszubauen.

2. Die gesetzlichen Grundlagen zur Umwandlung der
Lehramtsschulen Winterthur und Wetzikon in selbstän-
dige Unterseminarien sind umgehend zu erlassen.

3. Das Oberseminar in Zürich, das schon heute unter
dem Kontaktmangel zwischen Lehrern und Seminaristen
leidet und dessen Schülerzahl sich in den nächsten Jah-
ren verdoppeln wird, ist zu dezentralisieren, eventuell
durch Angliederung von Oberseminarabteilungen an die
Unterseminarien. Das heutige Oberseminar soll für die
Absolventen der Unterseminarien in der Stadt Zürich
beibehalten werden und weiterhin den Zugang zum
Lehrerberuf aus den Maturitätsschulen ermöglichen.

4. Weiter beauftragt er den Regierungsrat, Massnah-

men zu prüfen, die die Absolventen des Oberseminars
zur Ausübung des Lehrerberufes veranlassen können.

5. Das vereinheitlichte Aufnahmeverfahren in die
ersten Klassen des Unterseminars soll auf eine breitere
Basis, die auch Kunstfächer umfasst, umgestellt werden,
um weiteren für den Lehrerberuf geeigneten Schüler-
schichten den Zugang zu ermöglichen.

6. Die Gewährung erhöhter Lehrerbildungsstipendien
an Maturanden auch nicht kantonalzürcherischer Mittel-
schulen und an Oberseminaristen ist im Zusammenhang
mit dem Erlass der Vollzugsbestimmungen zur neuen
Stipendienordnung näher zu prüfen.»

Zu einzelnen in dieser Motion enthaltenen Vorschlä-

gen hat sich der Kantonalvorstand bereits im Jahre 1957
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(JB 1957) in seinen Eingaben an die Erziehungsdirek-
tion geäussert. Soweit sie eine Reorganisation der Lehrer-
bildungsanstalten anstreben, könnten sie nur durch eine
Abänderung des Lehrerbildungsgesetzes realisiert wer-
den. Der Kantonalvorstand wird zu dieser Motion im
neuen Jahre Stellung nehmen.

L. BesfaflgungsinabZen /är Primade/irer

Am 26. Januar 1958 fanden die Bestätigungswahlen für
die Primarlehrer der zürcherischen Volksschule statt. Sie
wurden zum erstenmal nach den Bestimmungen des

neuen Wahlgesetzes vom 4. Dezember 1955 durch-
geführt. Der massgebende § 118 dieses Gesetzes lautet:

§ 118. Die Namen aller in die Bestätigungswahl fallenden
Lehrer und Pfarrer werden auf den Wahlzettel gedruckt.
Der Antrag der Schul- oder Kirchenpflege, der auf Be-

stätigung oder Nichtbestätigung lauten muss, wird auf
den Wahlzettel gedruckt.
Will der Wähler die Bestätigung eines Lehrers oder Pfar-
rers ablehnen, so hat er dessen Namen durchzustreichen.
Streichungen werden als Neinstimmen, unveränderte
Linien als Jastimmen gezählt.
Die Stimmen, die den Namen einer auf dem gedruckten
Wahlzettel bereits aufgeführten Person wiederholen, sind
ungültig, ebenso Stimmen, die auf andere als auf dem
Zettel aufgeführte Personen fallen.
Die absolute Mehrheit der Ja- und Neinstimmen ent-
scheidet.

Der Ausgang der Wahlen war erfreulich, wurden doch
sämtliche Primarlehrer in ihrem Amte bestätigt. In den
Bezirken Zürich, Dielsdorf, Andelfingen, Horgen und
Pfäffikon hatte sich der Kantonalvorstand in Verbindung
mit den Sektionsvorständen mit Kollegen zu befassen,
deren Bestätigungswahl gefährdet erschien. Da die In-
tervention zugunsten der betroffenen Kollegen erfolg-
reich war und diese weiterhin in den Gemeinden amten,
wird gemäss bisheriger Praxis auf eine Berichterstattung
über die einzelnen Fälle verzichtet. Den Sektionsvor-
ständen und allen übrigen Kollegen, welche in den
Wahlkämpfen mitgeholfen haben, spricht der Kantonal-
vorstand an dieser Stelle seinen besten Dank aus.

In einer Seegemeinde erschienen im Zusammenhang
mit den Bestätigungswahlen für die Primarlehrer in der
Presse einige Inserate, in denen zwei Sekundarlehrer
angegriffen wurden. Da sich erfreulicherweise die
Schulpflege sofort für die beiden Lehrer einsetzte, er-
übrigte sich eine Aktion des ZKLV.

M. Anschluss Sekundär,sc/iiite-Mz'rieZsc/itde

Am 24. November 1956 beschlossen die fünf Abteilun-
gen des Schulkapitels Zürich der Kantonalen Schul-
synode folgende Anregimg zu unterbreiten:

«Für tüchtige Absolventen der Sekundärschule ist die
Möglichkeit zu schaffen, sich im Anschluss an die 3. Klasse
der Sekundärschule an einer staatlichen Mittelschule auf
die eidgenössische Maturität A, B oder C vorzubereiten.»

Nach Behandlung des Geschäftes durch die Instanzen
der Synode (Kapitelspräsidentenkonferenz, Prosynode)
setzte der Erziehungsrat am 23. September 1957 dem
Antrag der Prosynode entsprechend eine Studienkom-
mission zur Prüfung des Fragenkomplexes ein, welche
im Rahmen ihres Auftrages zwei Möglichkeiten zur ver-
suchsweisen Durchführung beantragte. Die erste Lö-
sung sah die Schaffung von Uebergangsklassen an den
Gymnasien vor, in welchen in einem Jahr Schüler nach

der 2. Sekundarklasse auf den Eintritt in die 3. Klasse
des Gymnasiums vorbereitet werden sollten, während
die zweite Lösung durch eine Lateinvorleistung in
der 2. und 3. Klasse der Sekundärschule die Voraus-
Setzungen für die Absolvierung eines vierjährigen Kurz-
gymnasiums schaffen wollte. •

Diese beiden Lösungen sollten nun von den Kapiteln
im Herbst 1958 begutachtet werden. Der Kantonalvor-
stand hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt mit diesem Ge-
schäft materiell nicht befasst. Nachdem er über den
Verlauf einer Versammlung der Sekundarlehrerkonfe-
renz vom 25. Oktober 1958 und über die Referenten-
konferenz der Schulkapitel vom 30. Oktober 1958 orien-
tiert worden war, fasste er den Beschluss, dem Synodal-
vorstand vorzuschlagen, die Begutachtung der Frage
des Anschlusses Sekundärschule-Mittelschule zu ver-
schieben. Dieser Vorschlag entsprang der Ueberzeugung,
eine Verschiebung wäre sowohl im Interesse des Ge-
schäftes als auch im Hinblick auf die bevorstehenden
Verhandlungen des Kantonsrates über die Teilrevision
des Volksschulgesetzes notwendig. Aus Zeitgründen sah
sich der Synodalvorstand gezwungen, auf dem Korre-
spondenzwege die Mitglieder der Prosynode anzufragen,
ob sie der Verschiebung der Begutachtung zustimmen
wollten. Diese Abstimmung ergab eine Mehrheit für die
Verschiebung. Ueber die weitere Behandlung des Pro-
blemes wird die Prosynode 1959 befinden müssen.

N. Beschlüsse der ReaZZehrerkon/erenz
nom 7. Dezember 1957

(PB Nr. 1/1958)

An ihrer ordentlichen Jahresversammlung vom 7. De-
zember 1957 fasste die Reallehrerkonferenz den Be-
schluss, für ihre Stufe eine Senkung der Klassen-
bestände, die Bildung von weiteren Spezialklassen auf
der Landschaft, die Durchführung der im Stapferplan
geforderten Massnahmen und bei einer allfälligen Lehr-
planreform eine bessere Anpassung des Stoffes an die
psychologischen Gegebenheiten der Schüler der Real-
stufe zu fordern. Da diese Forderungen und die Be-
gründung derselben auch die übrigen Stufenkonferen-
zen interessierte, übernahm der Kantonalvorstand die
Koordination in der Weiterbehandlung dieses Problèmes.
Die Stufenkonferenzen erhielten Gelegenheit, sich zu den
Beschlüssen der Reallehrerkonferenz zu äussern, und in
Verhandlungen mit dem Vorstand der RLK wurde ver-
sucht, eine Angleichung der verschiedenen Auffassun-
gen zu erreichen. Im kommenden Jahr soll an einer vom
Kantonalvorstand einberufenen Konferenz mit den Vor-
ständen der Stufenkonferenzen eine Lösung festgelegt
werden, welche den Bemühungen der RLK um die Ver-
besserung der Schulverhältnisse an ihrer Stufe die Un-
terstützung der gesamten Lehrerschaft sichert. M. S.

O. DarZeüen.ska.s'.se

Ein 1956 gewährtes Darlehen ist durch regelmässige
Abzahlungen getilgt worden. Einer Kollegin, die wegen
Krankheit in der Familie in finanzielle Bedrängnis ge-
raten war, wurde mit einer Spende aus dem Anna-Kuhn-
Fonds und einem Darlehen ausgeholfen.

P. UnfersfüZzungshasse

Die Unterstützungskasse wurde im Berichtsjahr nicht
beansprucht. H. K.
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VIII. ZUSAMMENARBEIT MIT ANDERN
ORGANISATIONEN

Im Namen des Kantonalvorstandes danke ich allen Or-
ganisationen, mit denen wir auch im vergangenen Jahr
Probleme von gemeinsamem Interesse behandelten, für
ihre Mitarbeit und Unterstützung. Nur in engem Kon-
takt und in kollegialer Zusammenarbeit können die ver-
schiedenen Organisationen unseres Standes weiterhin
den Interessen der Schule und der Lehrerschaft in
fruchtbarer Weise dienen.

1. Sc/nneizerisc/îer Le/irercerem (SLV)

Als Nachfolger für den aus dem Zentralvorstand und
dem Leitenden Ausschuss des SLV zurückgetretenen
Kollegen Max Nehrwein, PL, Zürich, wählte auf Vor-
schlag des ZKLV die Delegiertenversammlung des SLV
in Chur Kollege Max Bührer, PL, Bubikon.

Hinsichtlich der auf Anregimg der schweizerischen
Unesco-Kommission geplanten Schaffung einer zentra-
len schweizerischen pädagogischen Informationsstelle
nahm der Kantonalvorstand Fühlung mit dem Leiten-
den Ausschuss des SLV und konnte durch zwei Vertre-
ter seine Auffassung in dieser Frage an einer Sitzung
des Zentralvorstandes darlegen lassen.

Im Berichtsjahr wies der Kanton Zürich der Schwei-
zerischen Lehrerwaisenstiftung Fr. 2583.40 zu, während
aus deren Mitteln in vier Fällen Hinterbliebenen von
Zürcher Kollegen Fr. 2500.— zur Verfügung gestellt
wurden. Der Hilfsfonds und die Stiftung der Kur- und
Wanderstationen wurden von zürcherischen Mitgliedern
im Jahre 1958 nicht beansprucht.

2. Le/irerrerem Zürich (LVZ)
LeTirercerem Wmferfhwr (LVW)

In Verbindung mit den beiden städtischen Lehrerorga-
nisationen wurde der Vorentwurf für eine neue Besol-
dungsverordnung beraten. Die Stellungnahme in einem
als Folge der Bestätigungswahlen für Primarlehrer ent-
standenen Schulkonflikt in einer Gemeinde des Bezir-
kes Zürich erforderte eine enge Zusammenarbeit mit
dem Lehrerverein Zürich.

Das Präsidium des LVZ wurde im abgelaufenen Jahr
Karl Gehring übertragen, der bisher als Aktuar des

gewerkschaftlichen Ausschusses geamtet hatte. Sein
Vorgänger, Hans Frei, übernahm die Leitung des Ge-
samtkonventes der Stadt Zürich.

3. Synodafoorsfand

Der Uebertritt aus der Sekundärschule in das Gymna-
sium, eine von der Erziehungsdirektion vorgelegte Aen-
derung des Reglementes über die Synode und die
Schulkapitel und die Frage des Begutachtungsrechtes
im Zusammenhang mit der Einführung der Umschu-
lungskurse wurden in Verbindung mit dem Synodal-
vorstand beraten.

Der «Pädagogische Beobachter» wurde auch im Be-
richtsjahr dem Synodalvorstand für die Orientierung der
Synodalen zur Verfügung gestellt.

4. Sfw/enkon/erenzen

Die Reorganisation der Oberstufe, die Beschlüsse der
RLK und die Stellungnahme der Lehrerschaft zu den
Umschulungskursen waren Gegenstände gemeinsamer
Beratungen mit den Vorständen der Stufenkonferenzen.

Diese drei Geschäfte werden auch in den nächsten Jah-
ren eine enge Zusammenarbeit der Stufenkonferenzen
erfordern, damit im Interesse der Schule liegende gute
Lösungen gefunden werden können.

5. KanfonaLürc/ieriscüer Verband der FesfbesoZdefen
(KZVF)

Die Organe des KZVF nahmen im letzten Jahr vor
allem zu folgenden Problemen Stellung: Gesetz über die
Ausrichtung von Kinderzulagen, Neuordnung des Fi-
nanzhaushaltes des Bundes, Volksbegehren für die Ein-
führung der 44-Stunden-Woche, Teuerungszulagen für
die staatlichen Rentenbezüger. Die ordentliche Delegier-
tenversammlung wählte den neuen Präsidenten des
ZKLV als Nachfolger von J. Baur in den Zentralvorstand
des KZVF.

6. Konferenz der Vereinigten PersonaZcerbände

Die Vereinigten Personalverbände des Staatspersonals
befassten sich an ihren Konferenzen im abgelaufenen
Jahr mit dem Kinderzulagengesetz, mit der Verbesse-

rung der Teuerungszulagen für die staatlichen Renten-
bezüger und mit Problemen der bevorstehenden struktu-
rellen Besoldungsrevision. Der Konferenzpräsident, Herr
Dr. W. Güller, führte die Verhandlungen mit gewohnter
Umsicht, so dass in allen Fragen die erwünschte Eini-
gung erzielt werden konnte.

IX. SCHLUSSWORT

Der vorliegende Jahresbericht gibt einen Ueberblick
über die im Berichtsjahr vom Kantonalvorstand, den
Sektionsvorständen und zahlreichen andern Mitarbei-
tem geleistete Arbeit im Dienste des Schulwesens und
der Lehrerschaft. Ihnen allen gebührt unser herzlicher
Dank, denn diese Tätigkeit ist nicht nur zeitraubend,
sondern erfordert auch die Bereitschaft jedes einzelnen
zur Uebernahme einer oft schwerwiegenden Verant-
wortung. Besonderen Dank schulde ich der Kollegin und
den Kollegen im Kantonalvorstand und unserer Sekre-
tärin für ihre unentwegte Bereitschaft zur Mitarbeit im
Dienste unseres Vereines.

Der ZKLV wird sich auch in den kommenden Jahren
entschieden mit den ihm zur Verfügung stehenden Mit-
teln für die Erhaltung und Förderung der zürcherischen
Volksschule und für deren Lehrerschaft einsetzen. Für
die Erfüllung dieser Aufgabe ist er vor allem auf die
tatkräftige und geschlossene Unterstützung durch alle
Kolleginnen und Kollegen angewiesen. Deshalb richten
wir auch an dieser Stelle an unsere Mitglieder den
dringenden Appell, der Mitgliederwerbung die notwen-
dige Aufmerksamkeit zu schenken, damit wir unser Ziel,
die zürcherische Lehrerschaft möglichst vollzählig im
ZKLV zu vereinigen, in naher Zukunft erreichen.

Der erfolgreiche Abschluss der Teilrevision des Volks-
Schulgesetzes und Probleme der Lehrerbildung werden
den Organen unserer Berufsorganisation in der nächsten
Zeit ein vollgerüttelt Mass an Arbeit bringen. Schliess-
sen wir diesen Jahresbericht mit dem Ausdruck der
Hoffnung, es möge uns gelingen, auch diese Arbeit zur
Zufriedenheit unserer Mitglieder zu erfüllen.

Zürich, im April 1959

Der Präsident des ZKLV :

M. Safer
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PROTOKOLL DER AUSSERORDENTLICHEN
DELEGIERTENVERSAMMLUNG

Samstag, den 28. Februar 1959, 24.30 Uhr,
im Hörsaal 202 der Un/uersita'f Zurieft

Gescftä/fe:

1. Protokoll der ordentlichen DelegiertenVersammlung
vom 28. Juni 1958

2. Namensaufruf
3. Mitteilungen
4. Ersatzwahl in den Synodalvorstand
5. Gesetz über die Ergänzung des Gesetzes über die

Ausbildung von Lehrkräften für die Primarschule
vom 3. Juli 1938 (Umschulungskurse)

6. Gesetz über die Abänderung des Gesetzes über die
Volksschule vom 11. Juni 1899

7. Allfälliges

In seinem kurzen Begrüssungsvvort erinnert der Fräst-
dent des ZiCLV, Max Sufer, an die Worte seines Vor-
gängers anlässlich der letzten Delegiertenversammlung,
wonach es notwendig sei, für die der Lehrerschaft in
den kommenden Jahren bevorstehenden Aufgaben Einig-
keit in den eigenen Reihen zu bewahren. Er gibt jedoch
auch der Hoffnung Ausdruck, ruhigere Zeiten möchten
wieder einmal Gelegenheit schaffen, sich rein ideellen
Aufgaben zu widmen. Der Vorsitzende weist darauf hin,
dass die Einladung zur heutigen Tagung durch Ver-
öffentlichung im «Pädagogischen Beobachter» recht-
zeitig erfolgt sei. Die Versammlung genehmigt still-
schweigend die vorliegende Geschäftsliste.

1. Das Protokoll der ordentlichen Delegiertenversamm-
lung vom 28. Juli 1958 wird stillschweigend genehmigt.
2. Der Namensau/ru/ ergibt die Anwesenheit von 92
Delegierten, 7 Mitgliedern des Kantonalvorstandes und
2 Rechnungsrevisoren. Als Stimmenzähler werden die
Kollegen Hugo Guyer und Viktor Lippuner gewählt.

3. Mitteilungen

a) Die ordentliche Delegiertenversammlung des ZKLV
wird auf den 30. Mai 1959 einberufen, da im Juni die
Kantonale Schulsynode stattfindet und Wahlgeschäfte
zu behandeln haben wird. Den Vorständen der Bezirks-
Sektionen werden vom Kantonalvorstand in nächster
Zeit die notwendigen Unterlagen zur Vorbereitung der
Wahlgeschäfte der Synode zugestellt werden.

b) Der Kantonsrat steht vor dem Abschluss der Beratun-
gen über ein Gesotz über den Rechtsschutz in Vermal-
tungssachen (Verwaltungsrechtspflegegesetz). Der regie-
rungsrätliche Entwurf wurde vom Kantonsrat noch
durch einen besonderen Abschnitt über die Aufgabe des
Verwaltungsgerichtes als Diziplinargericht (§§ 74—80)
ergänzt. Den Angestellten und Beamten wird somit das
Rekursrecht an dieses Disziplinargericht zustehen gegen
Entscheide von Gemeinderäten, Erziehungsrat, Kirchen-
rat und Regierungsrat. Der Lehrerschaft steht dadurch
die Rekursmöglichkeit offen im Falle der Einstellung
im Amte, vorzeitiger Entlassung oder Entzug des Wähl-
barkeitszeugnisses.

4. Ersafzicafti in den Synodaloorstand

Da der bisherige Aktuar der Kantonalen Schulsynode,
Kollege Andreas Walser, zum Amtsvormund der Stadt

Zürich gewählt worden ist, musste für die Zeit vom
1. Januar 1959 bis zur Versammlung der Schulsynode
im Juni ein Interimsaktuar bestellt werden. Nach lang-
wierigen Bemühungen ist es dem Kantonalvorstand in
Zusammenarbeit mit den Bezirksvorständen gelungen,
in der Person von Kollege Ernst Berger, PrinnzrZehrer,
Meilen, dem Synodalvorstand einen Interimsaktuar zur
Verfügung zu stellen. Der Kantonalvorstand und die
Konferenz der Bezirkspräsidenten schlagen der Dele-
giertenversammlung einstimmig vor, Kollege Ernst Ber-
ger der Schulsynode zur Wahl in den Synodalvorstand
zu empfehlen. Der Vorsitzende stellt diese Nomination
zur Diskussion. Das Wort wird nicht verlangt, und die
Versammlung stimmt dem Wahlvorschlag an die Schul-
synode einstimmig zu.

5. Um-schubmgskurse

Präsident Max Suter verliest die Gesetzesvorlage noch-
mais im Wortlaut. Hierauf orientiert er in einem aus-
führlichen Referat über die Vorgeschichte der Vorlage,
das Problem des Lehrermangels, die Umschulungskurse
in den Kantonen Bern, Aargau und Basel-Stadt, die all-
gemeinen schulpolitischen Aspekte und die Stellung-
nähme des Kantonalvorstandes und dessen Antrag an
die Delegiertenversammlung.

Durch verschiedene Motionen im Kantonsrat wurde
das Problem des Lehrermangels im Kanton Zürich auf-
gerollt. Im Mai 1957 reichte der Kantonalvorstand der
Erziehungsdirektion Vorschläge zu den von den Motio-
nären aufgeworfenen Problemen ein, die inzwischen
teilweise verwirklicht worden sind (Schaffung einer
Lehramtsabteilung in Zürich, Vermehrung der Klassen
am Unterseminar Küsnacht und an der Töchterschule
in Zürich). Im Herbst 1958 lehnten dann Erziehungsrat
und Regierungsrat in Beantwortung der Motion Wagner
die Durchführung von Umschulungskursen ab. Der
Kantonsrat erklärte dann, auf Antrag der hiefür zustän-
digen Kommission, die Motion Wagner teilweise erheb-
lieh, das heisst, er erteilte dem Regierungsrat den Auf-
trag, die Organisation von Umschulungskursen an die
Hand zu nehmen. Der Kantonalvorstand blieb während
der Verhandlungen im Rat ständig mit einigen Kantons-
räten in Verbindung; doch blieb deren Einfluss ohne
Erfolg. Der Kantonalvorstand erwartete nun, dass bei
der Ausarbeitung der Gesetzesvorlage durch die Erzie-
hungsdirektion und den Regierungsrat der in schul-
gesetzlichen Belangen übliche Weg eingeschlagen würde,
das heisst, dass sowohl der Erziehungsrat wie die Schul-
kapitel sich zu den Vorschlägen äussern könnten. In
Abweichung von der bisherigen Praxis stellte nun aber
der Regiemngsrat die Gesetzesvorlage in eigener Kom-
petenz zusammen, ohne dem Erziehungsrat Gelegenheit
zu geben, sich materiell mit der Vorlage zu befassen.
Somit war dem Erziehungsrat auch die Möglichkeit ent-
zogen, der Lehrerschaft über die Schulsynode Gelegen-
heit zur Vernehmlassung einzuräumen. Am 27. Novem-
ber 1958 erhoben sowohl der Synodalvorstand wie auch
der Kantonalvorstand bei der Erziehungsdirektion Ein-
spräche gegen dieses Vorgehen. Rechtliche Schritte
standen den beiden Vorständen auf Grund der Gesetzes-
bestimmungen keine zu.

Der Kantonsrat stimmte dem regierungsrätlichen Ge-
setzesantrag zu, indem er durch textliche Aenderungen
das Gesetz noch elastischer gestaltete.

Der Vorsitzende verzichtet darauf, noch näher auf
Einzelheiten einzugehen, da die Delegierten über die

(41) 675



Verhandlungen im Kantonsrat durch die Presse und
durch Veröffentlichungen des Kantonalvorstandes im
«Pädagogischen Beobachter» genügend orientiert sind.

Uebergehend auf das Problem des Mangels an ge-
nügend Lehrkräften für die Volksschule, stellt der Vor-
sitzende fest, dass in der Bevölkerung darüber eine ge-
wisse Verärgerung bestehe. Aber auch die verantwort-
liehen Kreise innerhalb der Lehrerschaft sind darüber
besorgt. Präsident Max Suter weist mit aller Deutlich-
keit den da und dort erhobenen Vorwurf zurück, die
Lehrerschaft sei an der gegenwärtigen Situation inter-
essiert. Er hält fest, dass der ZKLV sich mit dem Pro-
blem befasste, lange bevor der Kantonsrat sich dessen
annahm. Wichtig sei nun vor allem auch, dass ruhig
Blut bewahrt und die Situation nicht dramatisiert werde
mit dem Ruf, es fehlten gegenwärtig 500—600 Lehr-
kräfte. Tatsache ist, dass alle Lehrstellen auch heute mit
ausgebildeten Lehrkräften besetzt sind. Einzig im Vika-
riatsdienst bestehen gegenwärtig Unzulänglichkeiten.
So müssen nun vermehrt die Kandidaten des Obersemi-
nars für den Vikariatsdienst eingesetzt werden.

Die ersten durch die geplanten Umschulungskurse
ausgebildeten Lehrkräfte ständen frühestens ab Herbst
1963 als wahlfähige Kandidaten zur Verfügung. Auf das

Frühjahr 1964 ist aber auf Grund der gegenwärtigen
Klassenbestände an den Lehramtsschulen mit rund 400

Patentierungen zu rechnen. Der Behauptung, unsere
Behörden hätten zu wenig unternommen, um dem
Lehrermangel zu steuern, muss auch einmal die Tat-
sache entgegengehalten werden, dass von 1953 bis 1958

insgesamt 398 Primär- und 166 Sekundarlehrerstellen
neu geschaffen worden sind, inbegriffen 150 Lehrstellen
allein zur Senkung der Klassenbestände und der Neu-
Schaffung von 40 Spezial- und Sonderklassen. Vom
gesamtschweizerischen Schülerzuwachs entfällt allein
ein Fünftel auf den Kanton Zürich. Im Gegensatz zum
Kanton Bern, der bei Einführung der Umschulungs-
kurse über 100 verwaiste Lehrstellen aufwies, konnten
im Kanton Zürich noch immer alle vakanten Lehrstellen
besetzt werden. Interessant ist nun aber die Forderung
von Seminardirektor Rutishauser, Bern, die Umschu-
lungskurse müssten von zwei auf drei Jahre erweitert
werden, und die darauffolgende Aufhebung mit der
Begründung, der dringendste Lehrermangel sei über-
wunden. Regierungsrat Vaterlaus erwähnte auch, die in
den Umschulungskursen des Kantons Bern ausgebilde-
ten Lehrer eigneten sich vor allem für die «einfacheren
Schulverhältnisse auf dem Lande». Seminardirektor
Rutishauser stellte auch fest, ein abschliessendes Urteil
über die Bewährung der Kandidaten sei erst nach Jahren
möglich.

Im Kanton Aargau mussten für die Aufnahme in die
Umschulungskurse oft minimalste Anforderungen ge-
stellt werden. Die Patentierung der Kandidaten erfolgte
provisorisch auf ein Jahr. Hemach werden sie in ihrer
beruflichen Tätigkeit während eines Jahres durch den
Schulinspektor überwacht, welcher Antrag stellt auf
definitive Patentierung oder allfällige ergänzende Aus-
bildung.

Basel-Stadt führt auf Grund eines Grossratsbeschlusses
vom 31. Januar 1959 einen einzigen Umschulungskurs
mit etwa 16 Kandidaten durch. Die Basler Lehrerschaft
opponierte, erfolglos, mit den gleichen Argumenten wie
der ZKLV.

In seinen schulpolitischen Betrachtungen weist der
Vorsitzende auf die Tatsache hin, dass die Einführung
der Umschulungskurse in den Kantonen Bern, Aargau

und Basel-Stadt allein durch den Entscheid des Kantons-
Parlamentes möglich war, im Kanton Zürich hingegen
eine Gesetzesänderung durch den Souverän vorzuneh-
men ist. Im Zürcher Kantonsrat waren in der Ausein-
andersetzung um die Gesetzesvorläge deutliche Tenden-
zen auf Verkürzung der Lehrerbildung für einzelne
Schulstufen bemerkbar. Die Lehrerschaft muss solche
Absichten mit aller Entschiedenheit zurückweisen.

Die Befürworter der Umschulungskurse erklären, all-
fällige Bildungslücken und mangelnde Kenntnisse könn-
ten durch Lebenserfahrung, Eifer und guten Willen er-
setzt werden. Diese Argumentation muss von unserer
Seite bezweifelt werden.

Präsident Max Suter ist der Auffassung, es stehe der
Lehrerschaft wohl an, wenn sie sich gegen eine solch
radikale Verkürzung der Lehrerbildung zur Wehr setze.
In vielen anderen Berufen herrsche ebensolcher Nach-
wuchsmangel, nirgends aber komme man auf den Ge-
danken, die solide berufliche Ausbildung zu verwässern.
Wenn die zürcherische Lehrerschaft sich gegen die Ge-
setzesvorlage für die Umschulungskurse und für eine
unverkürzte, gründliche Lehrerbildung ausspreche, so
tue sie es nicht nur aus einem berechtigten Interesse
ihres Standes, sondern ebensosehr im Interesse der
Volksschule.

Der Kantonalvorstand beantragt deshalb der Dele-
giertenversammlung, der ZKLV möge in Oeffentlichkeit
und Presse die Gesetzesvorlage für die Einführung von
Umschulungskursen ablehnen und bekämpfen. Der Vor-
sitzende eröffnet die Diskussion.

Als erster Votant dankt Kollege Scfiau/e/berger, Prä-
sident des Lehrervereins Winterthur, dem Vorsitzenden
für die Ausführungen und beglücktwünscht den Kanto-
nalvorstand zu seinem Antrag auf Ablehnung der Ge-
setzesvorlage. Die Sektion Winterthur und der Lehrer-
verein der Stadt Winterthur unterstützten, nach griind-
licher Auseinandersetzung über die Gesetzesvorlage,
den Ablehnungsantrag mit folgender, einstimmig gut-
geheissener Resolution:

«Die Bezirkssektion Winterthur ersucht die Delegierten-
Versammlung, für die Volksabstimmung vom 15. März 1959
die Verwerfungsparole zu beschliessen und den Kantonal-
vorstand des ZKLV zu beauftragen, den Kampf mit aller
Entschiedenheit aufzunehmen. Wir sind der Auffassung, dass
das Gesetz über die sogenannten Umschulungskurse für
unsere Schule untragbar ist. Da es zweierlei Recht schafft
und keine Rücksicht nimmt auf die bewährten Grundsätze
der zürcherischen Lehrerbildung, hat der ZKLV das Recht
und die Pflicht, die Stimmbürger unseres Kantons zur Ab-
lehnung dieses fragwürdigen Gesetzes aufzufordern.»

Kollege Schaufelberger hofft, auch die Delegierten-
Versammlung des ZKLV möge sich geschlossen hinter
den Antrag des Kantonalvorstandes stellen. Der ZKLV
müsse die Vorlage mutig und offen und durch eine ge-
schickte und anständige Propaganda bekämpfen. — Die
Gesetzesvorlage schaffe zweierlei Recht und müsse auf
diejenigen einen bedenklichen Eindruck machen, welche
den normalen Ausbildungsweg beschreiten. Sie bedeute
einen schwerwiegenden Einbruch in die bewährte zür-
cherische Lehrerbildung, deren Folgen in erster Linie
die Kinder und Eltern zu tragen hätten. Es sei eine Zu-
mutung an die Lehrerschaft, sich mit einer Massnahme
abzufinden, welche von keinem andern Beruf verlangt
werde, nämlich einer radikalen Kürzung und Aenderung
der Ausbildung. Die begründete Neinparole lasse sich
ohne Bedenken mit der Würde unseres Standes verein-
baren. Die Freunde der Lehrerschaft erwarten von uns
eine eindeutige und mutige Haltung.
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Kollege Hans Frei, Zürich, unterstützt im Auftrage
der Sektion Zürich den Antrag des Kantonalvorstandes
und wünscht ebenfalls eine unmissverständliche, ab-
lehnende Stellungnahme der Lehrerschaft. Die Art der
Führung des Abstimmungskampfes soll im Vertrauen
auf die langjährigen Erfahrungen dem Kantonalvorstand
überlassen werden.

Da das Wort nicht weiter verlangt wird, schreitet der
Vorsitzende zur Abstimmung. Der Antrag des Kantonal-
Vorstandes auf Ablehnung der Gesetzesvorlage über die
Umschulungskurse wird mit 92 Stimmen bei einigen
Enthaltungen und ohne Gegenstimme gutgeheissen.

Zur Finanzierung der Absrimmungskampagne stellt
der Kantonalvorstand Antrag auf Gewährung eines Kre-
dites von Fr. 5000.—. Weitere finanzielle Hilfe haben
die Lehrervereine Zürich und Winterthur zugesagt so-
wie der Kantonalzürcherische Verband der Fest-
besoldeten.

Kollege Hans Käser, Zürich, stellt den Antrag, den
Kredit auf Fr. 10 000.— zu erhöhen, um bei den hohen
Preisen für Inserate auch eine wirkungsvolle Kam-
pagne führen zu können. Die Delegiertenversammlung
stimmt dem Antrag Käser auf Gewährung eines Kredites
von Fr. 10 000.— mit 91 gegen 1 Stimme zu.

Präsident Max Suter verdankt die Beschlüsse der Ver-
Sammlung und das damit bekundete Vertrauen gegen-
über dem Kantonalvorstand. Er weist abschliessend noch
darauf hin, dass der ZKLV wahrscheinlich allein gegen
die Vorlage werde kämpfen müssen. (Am gleichen Tag
beschloss auch der Parteitag der Demokratischen Partei
des Kantons Zürich, die Gesetzesvorlage zu bekämpfen.)

6. Gesetz über die Abänderung des Gesetzes über die
Volksschule com II. /uni 1899

Dieses Geschäft hat die Lehrerschaft schon oft und in
recht zeitraubender Art beschäftigt. Am 10. Oktober
1957 machte der Kantonalvorstand in einer Eingabe den
Kantonsrat nochmals auf die Beschlüsse der Kantonalen
Schulsynode vom 5. November 1956 aufmerksam. In
einer weiteren Eingabe vom 4. Oktober 1958 wurden
durch die vom ZKLV eingesetzte Volksschulgesetzes-
kommission die Anliegen der Lehrerschaft nochmals ver-
treten. Der aus den Beratungen des Kantonsrates hervor-
gegangenen Gesetzesvorlage, welche eine Kompromiss-
lösung darstellt, konnte von Seiten der Lehrerschaft
weitgehend zugestimmt werden, bis durch die Be-
Schlüsse des Rates vom 19. Januar 1959 betreffend die
Namengebung der drei Schultypen der Oberstufe in
einem Teil der Lehrerschaft eine Unruhe ausgelöst
wurde. Die endgültige Fassimg der Vorlage, die zur
Volksabstimmung gelangt, belässt nun aber der Sekun-
darschule ihren Namen, so dass nun wieder eine Beruhi-
gung eingetreten ist.

Präsident Max Suter verzichtet auf eine ausführliche
Darlegung der einzelnen Paragraphen und erwähnt ein-
zig diejenigen, welche nicht in vollem Umfange mit den
Beschlüssen der Schulsynode übereinstimmen. Der Prä-
sident ist der Auffassung, die Vorlage schaffe keine
bahnbrechenden Neuerungen, verzichte auf extreme
Lösungen und habe als gut ausgewogener Kompromiss
Aussicht auf Annahme durch den Souverän. Der Kanto-
nalvorstand empfiehlt der Delegiertenversammlung ein-
stimmig, der Vorlage zuzustimmen. Er ist der Auffas-
sung, dass jede andere Stellungnahme der Lehrerschaft
in weitesten Kreisen nicht verstanden und gar Unwillen
erregen würde.

In der Diskussion unterstützt Kollege Robert EgZi den
Antrag des Kantonalvorstandes. Er wünscht ferner eine
Klarstellung betreffend Namengebung, besonders in § 60.

Kollege Kar/ Gra/ kann nicht verstehen, dass sich nicht
ein Teil der Lehrerschaft gegen die Vorlage wende. Er
ist persönlich der Auffassung, eine Zweiteilung der
Oberstufe in Primär- und Sekundärschule wie bisher
würde klarere Verhältnisse schaffen. Kollege Heinrieb
Sfüssi findet die Fassung von § 54 Absatz 1 zu allgemein.
Präsident M. Suter erwidert, hier handle es sich nun
eben um eine typische Formulierang der Politiker. Doch
würden die Mittelschulen kaum Schüler aus der Ober-
schule aufnehmen.

Da sich keine weiteren Votanten mehr melden, schrei-
tet der Vorsitzende zur Abstimmung. Für den Antrag
auf Zustimmung zur Gesetzesvorlage stimmen 79 Dele-
gierte, dagegen 8.

Präsident Max Suter dankt den Delegierten für ihre
Haltung und gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass es für
diese Gesetzesvorlage nicht zu einem Abstimmungs-
kämpf kommen möge. Der Kantonalvorstand wird für
eine entsprechende Orientierung der Oeffentlichkeit von
Seiten des ZKLV besorgt sein.

Da unter AZZ/äZZigem das Wort nicht mehr verlangt
wird, schliesst der Präsident um 16.50 Uhr die ausser-
ordentliche Delegiertenversammlung.

Der Protokollaktuar des ZKLV :

W. Sey/ert

Sekundarlehrerkonferenz des Kantons Zürich

PROTOKOLL DER JAHRESVERSAMMLUNG

Samstag, 25. Okiober 1958, 14.30 Ubr,
im Chemischen Institut der Universität Zürich

An der Jahresversammlung nehmen 80 Kollegen und
eine Anzahl Gäste teil. Als solche begrüsst Präsident
Dr. E. Bienz Erziehungsrat J. Binder, den gesamten Vor-
stand der Kantonalen Schulsynode, den Rektor der Ober-
realschule, Prof. Dr. W. Billeter, und Prof. H. Honegger,
als Vertreter der Schwesterkonferenzen Dr. Broder,
St. Gallen, und Hrn. Heimlicher, Schaffhausen, den Ver-
treter der Oberstufenlehrerkonferenz, Hrn. Hch. Weiss,
und den Präsidenten der Elementarlehrerkonferenz, Hrn.
Rob. Merz, sowie Prof. M. Plancherei und Hrn. E. Jaeggi
von der Aktion für studierende imgarische Flüchtlinge.

1. In seinem Begrüssungswort erinnert der Vorsitzende
an den berühmtesten und vielseitigsten französischen
Chemiker, Prof. M. Berthelot, in dessen Lebenswerk
eigenartigerweise neben zahlreichen Leistungen für die
exakte Wissenschaft auch die Beschäftigung mit der
Alchemie einen grossen Raum einnimmt. Er fand im
Denken vergangener Epochen das, was bleibend ist und
was auch uns verpflichtet: Menschen im Streben nach
Wahrheit. Wissen, das nur dem Nützlichkeitsstandpunkt
dient, wird der Menschheit zum Verderben; durch Wis-
sensvermittlung einen Beitrag zu leisten an die Erzie-
hung zur Humanität, sei unser ernstes Anliegen!

2. Als StimmenzähZer werden Kurt Gysi, Stäfa, und
Hans-UZrich Wächter, Stadel, gewählt; ersterer wird das
Protokoll prüfen und zuhanden der nächsten Jahres-
Versammlung diesbezüglich Antrag stellen. — Das Pro-
fokoZZ der lahre.scersammZt/ng com 18. lanuar 1958 wird
entsprechend verlesenem Antrag der Stimmenzähler
unter bester Verdankung an den Aktuar genehmigt.

(43) 677



3. Mitteilungen

a) Zu einer Musiktagung mit Schülerorchester, Jugend-
Orchester und Jungbläserensembles laden auf den 22. No-
vember 1958 ein die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für Jugendmusik und Musikerziehung (SAJM), der Vor-
stand der Schulsynode des Kantons Zürich, die Sekun-
darlehrer-, Oberstufenlehrer-, Reallehrerkonferenz des
Kantons Zürich, die Synodalkommission zur Förderung
des Volksgesanges und der Verein zur Förderung der
Sing- und Spielkreise Zürich. Das reichhaltige Programm
sieht Darbietungen verschiedener Jugendorchester von
Stadt und Land und eine Aussprache über Probleme des

Jugendmusizierens vor. Der Vorsitzende empfiehlt die
Veranstaltung, die teilweise auf den Vorstoss des Vor-
Standes der SKZ betreffend Aufnahme des Musikunter-
richts in den Lehrplan unserer Schule zurückgeht, an-
gelegentlich zum Besuch.

b) Der Präsident ermuntert ebenfalls zum Besuch der
Vorträge im Zyklus «Erzie7iung zur Freiheit», veran-
staltet vom Schweizerischen Institut für Auslandfor-
schung, die an Montagabenden im November und Januar
in der Universität stattfinden und Darlegungen nam-
haftester Dozenten des In- und Auslandes vermitteln.

c) Es wird eine Anmeldeliste der Vereinigung Schmelze-
rische Lehrschau und der Eiekfrizitätsicerke des Kantons
Zürich für Demonstrationen, Vorträge und Besichtigun-
gen zu folgenden Themen in Umlauf gesetzt: Welche
Spannung ist gefährlich? Aufbau der Elektrizitätsver-
sorgung. Besichtigung eines Kraftwerkes und eines mo-
demen femgesteuerten Unterwerkes, Demonstration der
Fernsteuemng.

d) Dank der Einwilligung der Erziehungsdirektion kön-
nen Sekundarklassen, die nicht sonst schon an Hilfs-
aktionen beteiligt sind, an der «Kerzenaktion» des Hilfs-
komitees der Schweizer Hochschulen zugunsten ihrer
ungarischen FZüchttmgssttidenten mithelfen. Um der
ebenso notwendigen wie originellen Aktion den Start
an unsern Schulen zu erleichtem, räumte der Vorstand
zwei Vertretern des Komitees Zeit ein, über Notwendig-
keit, Art und Durchführung der Aktion zu orientieren.
Prof. M. Plancherel gibt Aufschluss über die Lage der
in die Schweiz geflüchteten ungarischen Studenten und
der Aktion. Auf Ende dieses Jahres sind die bisher ge-
sammelten Mittel erschöpft. Um den 654 Studenten (in-
klusive 69 Schülern von Technikum, Konservatorium
oder Kunstgewerbeschule) bis zum Abschluss ihrer Stu-
dien, das heisst teilweise bis 1963, weiterzuhelfen, sind
weitere drei Millionen Franken erforderlich. Herr Jaeggi
zeigt drei Kerzen, die letztes Jahr von Schülern der
Kunstgewerbeschule bemalt wurden; dieses Jahr möchte
man die Aktion auf die ganze Schweiz und auf die
Sekundärschulen ausdehnen. Man hofft, pro 70 Einwoh-
ner eine Kerze verkaufen zu können; diese Angabe mag
für die Bestellung wegleitend sein. Ueber die Technik
der Kerzenbemalung, den Verkauf usw. orientiert ein
Prospekt, der in jedes Schulhaus gelangt. Der Verkaufs-
preis richtet sich nach dem Gelingen der Kerzen-
bemalung; durchschnittlich rechnet man mit Fr. 3.50.
Die beiden Vertreter des Hilfskomitees wie der Vor-
sitzende hoffen, Lehrer, Schüler und Schweizervolk
werden durch persönlichen Einsatz zeigen, dass ihre
Sympathie für das ungarische Volk nicht gemindert
wurde, auch nicht durch die wenigen Fälle, wo sich

ungarische Studenten (8 von 600) nicht bewährt haben,
was leider in einer gewissen Presse aufgebauscht wurde.
e) H.-U. Wächter weist darauf hin, dass zurzeit das neue
P/iysi'kgehäude der Universität offensteht, und empfiehlt
dessen Besuch.

f) Verlagsleiter M. Gysi setzt drei kleine Neuerschefnun-
gen dieses Jahres in Umlauf und empfiehlt deren Bezug:
das Französischleseheft für die 3. Klasse, Une Zachefé,
die Schreibvorläge mit dem Richtalphabet und das Bei-
läge- und Mitteilungsblatt zum Zeugnis. (Fortsetzung folgt)

Zürcher Kantonaler Lehrerverein
AUS DEN SITZUNGEN
DES KANTONALVORSTANDES
1. Sitzung, 8. Januar 1959, Zürich
Nachdem die Erziehungsdirektion auf die Eingaben der
Kantonalen Schulsynode und des ZKLV betreffend Ver-
nehmlassungsrecht in Sachen Abänderung des Lehrer-
bildungsgesetzes (Umschulungskurse) ablehnend ge-
antwortet hat, werden sich beide Organisationen an den
Präsidenten des Kantonsrates wenden, tun diesen auf
die Umgehung des § 6 des Unterrichtsgesetzes bei der
Schaffung des «Umschulungskursgesetzes» aufmerksam
zu machen.

Die Eingabe des ZKLV an die kantonsrätliche Kom-
mission zur Beratung dieses Gesetzes wurde noch am
27. Dezember 1958 vor deren erster Sitzung sämtlichen
Mitgliedern der Kommission zugestellt.

Gemeinsam mit dem Synodalvorstand wird das weitere
Vorgehen in dieser Angelegenheit beraten.

Der Lehrerverein Zürich hat in einer Eingabe an die
Zentralkirchenpflege der Stadt Zürich gegen die Zur-
verfügungstellung von mit öffentlichen Mitteln erbauten
Räumlichkeiten für eine Privatschule protestiert.

In Ausführung des Gesetzes über die Ausrichtung
von Kinderzulagen wird sich der ZKLV für seine Be-
lange der Kantonalen Familienausgleichskasse anzu-
schliessen haben.

Wegen Berufswechsels, Aufnahme eines Studiums,
längeren Auslandaufenthaltes oder Aufgabe des Berufs
(meistens wegen Verheiratung) werden zwanzig Mit-
glieder von der Bezahlung des Mitgliederbeitrages
befreit.

2. Sitzung, 15. Januar J959, Zürich
Die gehässigen Aeusserungen über die Lehrerschaft in
der Berichterstattung der «Tat» über die Kantonsrats-
sitzung vom 12. Januar, in der das «Umschulungskurs-
gesetz» behandelt wurde, veranlassen den Vorstand des
ZKLV und den Vorstand des Lehrervereins Zürich zu
einem Inserat im «Tagblatt der Stadt Zürich» und im
«Tages-Anzeiger», worin diese Ausfälle des bestimmte-
sten zurückgewiesen werden.

Der Kantonalvorstand wird die Präsidenten der Be-
zirkssektionen am 6. Februar über die Gesetzesvorlage
orientieren und die Delegierten auf den 28. Februar zu
einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung ein-
laden, an der die Stellungnahme des ZKLV zur Ge-
setzesvorlage festgelegt wird. Sollte der Kantonsrat bis
zum genannten Zeitpunkt das Volksschulgesetz ver-
abschiedet haben, würde der Delegiertenversammlung
gleichzeitig auch diese Vorlage unterbreitet.

Ein Kollege erhält Auskunft über die rechtlichen
Grundlagen, auf denen Lohnkürzungen bei Wohnsitz-
nähme ausserhalb der Schulgemeinde basieren.
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